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Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen am Tann 
für das Haushaltsjahr 2024 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Hausen am Tann am 
21.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 
 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.410.425 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 1.604.094 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -193.669 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -193.669 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.318.050 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.397.094 

2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

79.044 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 336.400 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 470.800 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

134.400 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

213.444 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-213.444 

 
§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf   0 EUR. 

  

Amtliche Bekanntmachungen  
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf   605.200 EUR. 
 
§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf   315.000 EUR. 
 
§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H. 

b) 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. 

 
der Steuermessbeträge;  

2. 
für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. 

 
der Steuermessbeträge.  

 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hausen am Tann für das 
Wirtschaftsjahr 2024 
Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hausen am Tann am 
21.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 aufgestellt: 
 
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt: 
           EUR 

1. Im Erfolgsplan mit  

1.1 Erträgen von 
72.600 

1.2 Aufwendungen von 
104.970 

1.3 Einem veranschlagten Jahresfehlbetrag von 
32.370 

2. Im Liquiditätsplan mit 
 

2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 
71.900 

2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 
101.700 

2.3 einem Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von 
29.800 

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 
0 

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 
5.000 

2.6 einem veranschlagten Finanzierungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit 
5.000 

2.7 einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 
34.800 

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 
5.200 

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 
4.020 

2.10 einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 
1.180 

2.11 einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von (Saldo aus 2.7 
und 2.10) 

-33.620 

3. Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf 
0 
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4. Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 
40.000 EUR 

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf 
20.000 EUR 

 
Das Landratsamt Zollernalbkreis hat mit Erlass vom 17.04.2024 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 21.02.2024 
beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt; die Haushaltssatzung kann vollzogen werden. Dasselbe gilt für den vom Gemeinderat 
am 21.02.2024 beschlossenen Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 
enthalten keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung liegen in der Zeit vom 26.04.2024 bis 07.05.2024, je einschließlich, auf dem Bürgermeisteramt Hausen am 
Tann, Mühlstraße 6, während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Hausen am Tann 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Hausen am Tann, den 18.04.2024 
 
gez. Weiskopf, Bürgermeister 
 
 
                                                ______________________________________________________________         
 
 
 

Europawahl 2024 
„Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen“ 
 
Zur Wahl der Abgeordneten des 10. Europäischen Parlaments in der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024 sind 
alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hilfe abgegeben 
werden, wenn man wegen schlechten Sehens die Wahlunterlagen selbst nicht lesen kann? 
 
Für die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 haben blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte die 
Möglichkeit zur barrierefreien Teilhabe. Dazu werden von den Blinden- und Sehbehindertenverbänden kostenfrei eine 
spezielle Stimmzettelschablone und eine vorgelesene Beschreibung des vollständigen Stimmzettelinhalts als 
aufgesprochene CD-Version zur Verfügung gestellt. Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die 
Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift 
Erläuterungen angebracht.  
 
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern 
Sie eine Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den 
Blinden- und Sehbehindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122. 
 
Ab Ende April 2024 besteht auch die Möglichkeit vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. 
Informationen zu den Stimmzettelinhalten barrierefrei im Internet unter https://www.dbsv.org/wahlen sowie 
telefonisch unter 0800 00 09 67 10 (gebührenfrei) zu erhalten. 

 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.dbsv.org/wahlen
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Redaktionsschluss wird vorverlegt 
 
Aufgrund des Feiertages am 09. Mai 2024 wird der 
Redaktionsschluss des Mitteilungsblattes der KW 
19 auf Freitag, den 03.05.2024, 10:00 Uhr 
vorverlegt. 
 
Später eingehende Artikel können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden.  
 
Wir bitten um Beachtung! 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 

 
 

Geltendmachung von Wild- und 
Jagdschäden 
Wildschadensabwicklung 
Wildschäden an landwirtschaftlichen Flächen, 
Energiepflanzen und Mais sind vom Landwirt der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 
Für die Anmeldung von Wild- und Jagschäden gelten 
entsprechend § 34 Bundesjagdgesetz bzw. § 57 
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz bestimmte 
Fristen bzw. Termine: 
1. Wild- und Jagdschäden an landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken sind binnen einer Woche, 
nachdem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden 
erlangt hat, bei der Gemeindeverwaltung 
anzumelden. 
2. Wild- und Jagdschäden an forstwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken sind jeweils zum 1. Mai und 
1. Oktober, ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung 
anzumelden. 
 
Bei Fristversäumnis erlischt der Ersatzanspruch des 
Geschädigten und lebt auch nicht wieder auf. 
 
 
 

Fundsache 
 
Im Bereich des Rathauses/Kindergartens wurde ein 
Schlüssel der Marke Abus mit schwarzem 
Schlüsselmäppchen gefunden.  
Die Fundsache kann auf dem Rathaus zu den 
üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beflaggung am 1. Mai 
 
Der 1. Mai wird seit 1890 als „Tag der Arbeit“ 
begangen. Aus diesem Grund sind die 
Dienstgebäude beflaggt.  
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39. Ferienspiele 2024 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 

Oberes Schlichemtal in Dotternhausen 

vom 25. Juli 2024 bis 31. Juli 2024 

 

Motto: „Ferienspiele im Weltall“ 

 

Mitmachen darf:           Kinder, die in den Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes 

 Oberes Schlichemtal wohnen und bei Ferienspielbeginn 

 zwischen 7 und 12 Jahre alt sind. 

 

Wann: Von Donnerstag, den 25.07.2024 bis Mittwoch, den 31.07.2024 

  

Veranstalter:           Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal 

         Wichtig: 

Die Anmeldung hat über die jeweilige Wohnsitzgemeinde zu erfolgen!    

 

Leitung: Ein Betreuer-Team von ehrenamtlich Tätigen. 
 
Programm: Kreativ:  Basteln – Bauen 

 Aktiv:  verschiedene In- und Outdooraktivitäten 

Kulturell: Besuch des Naturtheaters Waldbühne in Sigmaringendorf 

Aufgeführt wird: „Peter Pan“ 
   

   und vieles, vieles mehr… 

 

Kosten: ⚫ Teilnehmergebühr pro Kind 85,00 € 

 ⚫ Alleinerziehende pro Kind 42,50 € 

 ⚫ Leistungsempfänger des Bildungs- und Teilhabepakets pro Kind 42,50 € 

        (ein Nachweis ist erforderlich!) 

 Die Teilnehmergebühr wird nach Zusendung des Programms und des 

Busfahrplanes zur Zahlung fällig. 

 

Verpflegung: In der Teilnehmergebühr sind Brezeln, Mittagessen und Wasser/Apfelschorle 

enthalten. 

 

T-Shirt:  Jedes Kind erhält ein Ferienspiele T-Shirt. 

 (Auf dem Anmeldeformular bitte T-Shirt-Größe des Kindes angeben) 

 
Bus-Shuttle: Kinder aus den umliegenden Verbandsgemeinden können 

den täglichen Ferienspielebus-Shuttle in Anspruch nehmen. 
 

Sonstiges: Ihr Kind sollte bitte eine eigene Sonnencreme mitbringen. 
 
Anmeldung: Nach Ausschreibung im Amtsblatt über die jeweilige Wohnsitzgemeinde 
 bis einschließlich 17.05.2024. 
 
 Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Die Anmeldungen  

                 werden nach Eingang bei der Wohnsitzgemeinde 
    berücksichtigt. Anmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist 
    können nicht berücksichtigt werden! 
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- Anmeldung - 
39. Ferienspiele 2024 vom 25. Juli 2024 bis 31. Juli 2024 
 

Name des Kindes:   ……..……………..……Geburtsdatum: ................................. 

 
Straße und Hausnummer: ............................................................................................. 
 
Postleitzahl und Ort: ...................................................................................................... 
 
Namen der Eltern: ......................................................................................................... 
 
Alleinerziehend      BuT-Empfänger    (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 
T-Shirt-Größe des Kindes (Bitte entsprechende Größe ankreuzen!) 
 
 128  140  152  164  S  M  L    XL 
 
Während der Ferienspiele bin ich im Notfall unter diesen Telefonnummern zu erreichen. 
(Festnetz und Handynummer – bitte mindestens zwei Nummern angeben) 
___________________________________________________________________ 
 
Mein Kind hat folgende Essgewohnheiten/Allergien/Krankheiten, die bei den Ferienspielen 
berücksichtigt werden sollten/müssen: 
 

 vegetarisch        vegan                            Nahrungsmittelunverträglichkeit/en 

 
Bemerkungen:_______________________________________________________ 
 
Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 
___________________________________________________________________ 
 
Meinem Kind ist die Dosierung   bekannt      nicht bekannt          
                Dosierung: _________________ 
 
Name und Anschrift des Hausarztes:  ________________________________ 
 
Mein Kind kann:   schwimmen         nicht schwimmen                            
 
Achtung: Für persönliche Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen! 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

  Ich/Wir willige/n ein, dass Fotoaufnahmen von meinem / unserem Kind im Rahmen der 
        Ferienspiele erstellt und im Rahmen von Presseartikeln veröffentlicht werden können. 

 

  Die Informationen zur personenbezogenen Datenerhebung und –verarbeitung können Sie 
        der Datenschutzerklärung unserer Homepage (https://www.oberes-schlichemtal.de/datenschutz/) 
        und dem Informationsblatt zum Datenschutz Ferienspiele entnehmen.      

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
 
 
________________________   ________________________________ 
Ort, Datum                                                     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
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Kirchliche Nachrichten 

 
Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen 
Telefon: 07427-7325 
E-Mail:  StAfra.Ratshausen@drs.de 
Pfarramtssekretärin: Angelika Eppler 
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 
12.00 Uhr 
 
Sonntag, 28.04.2024 – 5. Sonntag der Osterzeit 
9.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 04.05.2024 - Vorabend zum 6. Sonntag 
der Osterzeit 
19.00 Uhr Wortgottesfeier (Diakon) 

                                                                 
 
Altpapiersammlung 
 
Die kath. Kirchengemeinde Hausen am Tann 
bedankt sich recht herzlich bei der Bevölkerung für 
das bereitgestellte Altpapier sowie bei den 
Ministranten und den kleinen und großen Helfern 
für ihre tatkräftige Mithilfe. Ein besonderer Dank gilt 
insbesondere den Fahrern Hans Koch, Egon 
Thalmüller und Frank Ettwein, ohne deren Einsatz 
eine solche Aktion nicht möglich gewesen wäre.  
Zum Abschluss gab es noch ein kleines Vesper vor 
der Halle mit einem gemütlichen Ausklang.  
 
 

 
 
Unser Bild zeigt die Helferinnen und Helfer, auf dem 
Bild fehlen Hans Koch und Gerlinde Pfister  
 

 

 

GOTTESDIENSTE 
 

Samstag,27.04. Vorabend zum fünften 
Sonntag der Osterzeit 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Zimmern 

Sonntag,28.04. Fünfter Sonntag der Osterzeit 

09:00 Uhr Hl. Messe in Hausen, 
Schörzingen und Weilen 

09:30 Uhr Wortgottesfeier in 
Dautmergen 

10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg, 
Dormettingen und Ratshausen 

10:30 Uhr Wortgottesfeier in 
Dotternhausen (Team) 

 
 

 
Erstkommunionausflug 
am 01.Mai zum Kinderfranziskusfest im Kloster 
Sießen in Bad Saulgau. 
Mit drei Bussen und einer Teilnehmerzahl von 120 
Erwachsenen und Kindern wollen wir am 1.Mai zum 
Kinderfranziskusfest nach Sießen fahren. 
Das Zeitfenster für die Abfahrt ist zwischen 8:15 Uhr 
– 08:30 Uhr. Einstiegsorte sind die gewohnten 
Haltestellen in den Gemeinden. 
Abfahrtorte sind Schörzingen, Schömberg und 
Dotternhausen. 
 

 
 

 
Segensfeier  
am 05.Mai um 17:00 Uhr in der Palmbühlkirche. 
Unter dem Titel „Ich wünsche Dir Leben“ laden wir 
alle schwangeren Frauen, ihre Partner und 
Angehörigen zur Segensfeier ein. Sie bietet Zeit zur 
Besinnung zu kommen und gibt Raum zum 
Innehalten und Gebet. Im Anschluss werden die 
Mütter und Väter gesegnet und mit Gottes Beistand 
in die neue Lebensphase entlassen. 
Kontakt: Tel. 07427 / 2509 - 
pfarramt.schoemberg@drs.de 
 

 

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal  

Katholische Kirchengemeinde  
St. Petrus und Paulus Hausen  

mailto:StAfra.Ratshausen@drs.de
mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
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Harmonium zu verschenken 
Die Kirchengemeinde Schömberg verschenkt ein 
altes Hohner Harmonium. Das Instrument ist zum 
Teil noch spielbar und ist vielleicht für Liebhaber 
interessant. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
das Pfarrbüro Schömberg. 
Tel. 07427 2509 oder pfarramt.schoemberg@drs.de 
 

Pilgern auf dem Martinusweg Zollernalb 
Alle, die sich vom heiligen Martin den Weg weisen 
lassen möchten, lädt das katholische Dekanat 
Balingen am Mittwoch, 1. Mai 2024 erneut zu einer 
Martinuswegwanderung ein. Der Weg führt die 
Pilgerinnen und Pilger von Isingen nach Binsdorf und 
umfasst rund acht Kilometer. Geistliche Impulse, 
gemeinsames Singen und Schweigen machen den 
Pilgertag aus. 
Der Pilgertag beginnt um 13 Uhr an der 
Martinskirche in Isingen. Damit sich die Teilnehmer 
abends nicht mehr um eine Fahrgelegenheit 
bemühen müssen, steht um 12.45 Uhr an der St. 
Markuskirche in Binsdorf ein Bus bereit, der die 
Pilger zum Ausgangspunkt nach Isingen bringt. 
Parkmöglichkeiten bestehen rund um die Kirche. 
Eine gemeinsame Einkehr im Gasthaus zum Löwen 
in Binsdorf beschließt den Tag.  
Unterwegs sind etwa 180 Höhenmeter zu 
bewältigen. Gutes Schuhwerk sowie Vesper und 
Getränke für unterwegs werden empfohlen. 
Die Leitung obliegt Dekanatsreferent Achim Wicker, 
die Führung übernimmt Wegpate Alexander Müller. 
Anmeldungen beim Katholischen Dekanat Balingen, 
Telefon 07433 - 9011010 sind erwünscht, eine 
spontane Teilnahme ist jedoch auch möglich. 
 
 
PALMBÜHLKIRCHE 
Sekretariat: Pfarramt Tel. 07427/2509  
Wallfahrtsseelsorge: Michael Holl, Tel. 0174 
1057563  
Aktuelle Informationen: https://wallfahrtsort-
palmbuehl.drs.de 
 
Gottesdienste 
Werktags 
09:00 Uhr Montag, Donnerstag und Freitag  
 
Eröffnung der Wallfahrtssaison 
Am 1. Mai beginnt wieder die Wallfahrtssaison. An 
diesem Tag und an allen Sonn- und Feiertagen (mit  

 
 
Ausnahme Fronleichnam) ist bis Ende Oktober 
Heilige Messe um 10.30 Uhr. Werktags ist um 9.00 
Uhr heilige Messe am Montag, Donnerstag und 
Freitag. Zusätzlich ist an den Mai-Sonntagen, am 1. 
Mai und an Christi Himmelfahrt um 14.30 Uhr 
Marienandacht. 
 
 

 
Pfarramt Tieringen, Neue Str. 5, 72469 Meßstetten-
Tieringen, Tel. 07436-426 
E-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de 
Internet: www.kirche-tieringen.de; www.kirche-
oberdigisheim.de 
Pfarrer Philipp Haas  
 
Wir laden herzlich ein! 
Donnerstag, 25. April 
16.00 Uhr Minijungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
19.30 Uhr öffentliche Sitzung des 
Gesamtkirchengemeinderats im Gemeindehaus in 
Tieringen 
Freitag, 26. April 
17.30 Uhr Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in 
Tieringen  
Sonntag, 28. April 
10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Tieringen 
mit Pfr. Philipp Haas.  
Das Opfer ist für besondere gesamtkirchlichen 
Aufgaben bestimmt.  
10.00 Uhr Kinderkirche im Kirchenanbau in 
Oberdigisheim 
11.15 Uhr Gemeinschaftsstunde im 
Gemeinschaftshaus in Oberdigisheim  
Montag, 29. April 
19.00 Uhr Teenkreis im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
20.00 Uhr Hauskreis bei Fam. Stingel in 
Oberdigisheim 
Dienstag, 30. April 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus in 
Tieringen 
 
 
 

Evangelische Gesamtkirchengemeinde  
Tieringen-Oberdigisheim 

mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
https://wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de/
https://wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de/
http://www.kirche-tieringen.de/
http://www.kirche-oberdigisheim.de/
http://www.kirche-oberdigisheim.de/
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Donnerstag, 2. Mai 
16.00 Uhr Minijungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
Freitag, 3. Mai 
17.30 Uhr Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in 
Tieringen  
Samstag, 4. Mai 
14.30 Uhr kirchliche Trauung von Kathrin, geb. Link 
und Mathias Clesle in Tieringen 
Sonntag, 5. Mai 
10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in 
Oberdigisheim mit Prädikantin Sabine Kemmler   
10.00 Uhr Kinderkirche im Kirchenanbau in 
Oberdigisheim 
11.15 Uhr Gemeinschaftsstunde im 
Gemeinschaftshaus in Oberdigisheim  
  
Beleuchtung der Kirche in Tieringen 
Wir weisen darauf hin, dass wir die 
Abendbeleuchtung der Kirche in Tieringen wieder 
ausgeschaltet haben. Aus Umweltgründen und mit 
Rücksicht auf Insekten und die Tierwelt hat der 
Gesamtkirchengemeinderat diese Regelung 
vereinbart. Von Oktober bis März wird die 
Beleuchtung dann an den Wochenenden wieder 
anschalten.   

 
 

Vereinsnachrichten                                                    

 
Herzliche Einladung zum Lochenfest am Vatertag                             
 
Am Vatertag, Donnerstag, 9. Mai 2024, findet auch 
in diesem Jahr wieder das traditionelle „Lochenfest“ 
im Lochengründle statt. Die Helferinnen und Helfer 
des Hausener Musikvereins werden ab 10.00 Uhr am 
Fuße des Lochensteins mit knackigen Würsten und 
Getränken auf die hungrigen und durstigen Väter 
und Familien warten. 
 
Nachmittags ab 13.30 Uhr unterhalten bei trockener 
Witterung die Aktiven des Musikvereins die 
Wanderer mit zünftiger Blasmusik. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr  
 

Musikverein Hausen am Tann  
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Auch wer nur einen kleinen Spaziergang 
unternehmen möchte, ist zu Kaffee und Kuchen 
herzlich eingeladen. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Wanderfreunde und 
einen unterhaltsamen, fröhlichen Vatertag! 
Euer Musikverein Hausen am Tann e.V. 
                                    
                                                                          

 
Die Wanderung im Donautal begann bei bestem 
Wanderwetter am frühen Sonntagnachmittag in 
Buchheim. Unsere Gruppe war voller Energie und 
Vorfreude auf die Wanderung, die von Sonja Schmid 
angeleitet wurde, als wir uns auf den Weg machten. 
Der erste Abstieg war steil, aber die 
atemberaubende Aussicht auf die umliegende 
Landschaft machte jede Mühe wett. Unterwegs 
entdeckten wir einige faszinierende Höhlen, die uns 
mit ihren geheimnisvollen Formationen 
beeindruckten. Das Wetter war einfach perfekt - 
strahlender Sonnenschein und eine leichte Brise, die 
uns erfrischte, während wir weiter abstiegen. Wir 
machten am Jägerhaus Pause, um die Donau und ein 
kühles Getränk zu genießen, uns zu stärken und uns 
gegenseitig anzuspornen. Die Stimmung in der 
Gruppe war großartig, jeder war voller Begeisterung 
und Freude über das Abenteuer. Es war definitiv ein 
Nachmittag, der in vielerlei Hinsicht zu genießen 
war. 
 

 
 
 

 
Am Samstag, 27.04.2024 treffen wir uns um 10 Uhr 
am Osterbrunnen um ihn abzubauen und das Utensil 
aufzuräumen. 
 
Wer hätte Zeit, kurz mitzuhelfen? Wir freuen uns 
über jede helfende Hand, auch Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen. 
 
 
Einladung zur traditionellen Familienwanderung 
am 1. Mai 2024 
 
In diesem Jahr wollen wir gemeinsam vom 
Rappenstein die wunderschöne Aussicht auf 
Hausen genießen. 
Wir starten im Dorf und bieten – abhängig von 
den Teilnehmern – zwei unterschiedliche Touren 
an: Wir wandern entweder die 
kinderwagentaugliche Route durch den Tann 
(Schotterweg) oder auf dem normalen 
Wanderweg auf den Rappenstein. 
Gegebenenfalls teilen wir uns auch auf und laufen 
beide Routen parallel. 
Oben werden wir dann an der Grillstelle 
Heidenhof („Härtle“) gemeinsam grillen.  
Der Rückweg führt uns auf dem Radweg vorbei 
am Käpelle wieder nach Hausen. 
 
Wer möchte, kann auch gerne mit dem Fahrrad 
oder Kinderwagen direkt zum Grillen um ca. 13 
Uhr dazustoßen. 
Und wer den Heimweg nicht mehr schafft, stellt 
sein Auto einfach bereits vorab auf dem 
Wanderparkplatz Heidenhof ab. 
 
Abmarsch: 11:00 Uhr in der Dorfmitte 
Streckenlänge: ca. 10 km (bzw. ca. 12,5 km durch 
den Tann) 
 
Wanderführung: Dorothee und Sarah Neher 
 
Wir freuen uns auf viele Wanderfreunde am 1. 
Mai! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwäbischer Albverein  
Ortsgruppe Hausen am Tann  
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Informationen anderer Ämter 

 
 
 
 
 
 
 
Die Zukunft des Heizens: Expertenvortrag und 
Diskussion 
 
Der Verein Sonnenenergie Zollernalb e.V. und der 
BUND Region Neck-Alb laden zu einer 
Informationsveranstaltung zu dem Thema Die 
Zukunft des Heizens ein. Mit dem Vortrag von Fritz 
Mielert, Referent vom BUND Baden-Württemberg 
wird die Veranstaltung eröffnet. 
Mit regionalen Sachverhalten wird der Vortrag durch 
Matthias Schlagenhauf von der Energieagentur 
Zollernalb sowie durch Dr. Martin Boehme, 
Klimaschutzmanager der Stadt Balingen ergänzt.  
In einer anschließenden Podiumsdiskussion bei der 
auch die Stadtwerke Balingen durch Herrn Jochen 
Schäfenacker vertreten sind, besteht Gelegenheit 
für vertiefende Fragen und Diskussionen. Die 
Veranstaltung findet am Dienstag, 30.04.2024, 19 
Uhr in der Stadthalle Balingen, kleiner Saal statt. Der 
Eintritt ist frei. 
 
Geschwindigkeit und Ausmaß der aktuellen 
Erderwärmung sind höher denn je. Um die 
Klimakrise einzudämmen, ist es notwendig, in allen 
Bereichen die CO2-Emissionen deutlich schneller zu 
verringern. Ein langer vernachlässigter Bereich ist 
die Wärmeversorgung, die in etwa die Hälfte des 
CO2-Ausstoßes ausmacht.  
Mit kommunalen Wärmeplänen und dem neuen 
Heizungsgesetz soll die Wärmewende jetzt schneller 
vorangehen. Die seit Januar 2024 gültigen Gesetze 
und ihre Folgen werden in dem Vortrag von Fritz 
Mielert erläutert und bewertet. 
 
Des Weiteren wird durch Mielert auf Fragen 
eingegangen wie: Was genau sollen Wärmepläne 
vorgeben? Was gilt, wenn noch kein Wärmeplan  
 
 
 
 

 
vorliegt? Welche Lösungen gibt es für den 
Übergang? Welche finanziellen Förderungen gibt es? 
Welche Energien gelten nach dem 
Gebäudeenergiegesetz als erneuerbar und wie sind 
die GEG-Technologien aus ökonomischer und 
ökologischer Sicht zu bewerten? Über den aktuellen 
Stand der Wärmeleitplanung in Balingen berichtet 
Herr Dr. Boehme während Herr Schlagenhauf die 
Möglichkeiten in den Gemeinden im Zollernalbkreis 
ebenfalls im Blick hat. 
 
Die Veranstaltung soll für Gebäudeeigentümer, 
Entscheidungsträger, Handwerk und interessierte 
Bürgerinnen und Bürger mehr Transparenz über die 
notwendigen Schritte zu einer nachhaltigen 
Wärmeversorgung herstellen. 
 
Details zur Veranstaltung: 
Datum: Dienstag, 30. April 2024 
Uhrzeit: 19 Uhr, Saalöffnung 18:30 Uhr 
Ort: Stadthalle Balingen, kleiner Saal 
Eintritt: frei 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen 
informativen Austausch über die Zukunft des 
Heizens! 
 
 

Sonstiges 
 

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 
Telefonnummer 07433 / 19222 für den 
Krankentransport. Wir bringen Patienten sicher ans 
Ziel: zum Arzt, ins Pflegeheim oder ins Krankenhaus 
Krankentransporte sind zum Beispiel notwendig, 
wenn jemand krank, verletzt oder eine anderweitige 
Hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient 
ist. Fachkräfte fahren Sie in speziellen 
Krankentransport-Fahrzeugen. Um einen 
Krankentransport zu bestellen, wählen Sie unsere 
Rufnummer  
07433 / 19222. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
Der DRK Kleiderladen (Auf dem Graben 13 – 72336 
Balingen) hat für Sie sowohl zum Stöbern und 
Einkaufen als auch zur Spendenabgabe zu folgenden 
Öffnungszeiten geöffnet: Montag: 14:00 – 17:00  
 
 

Energieagentur Zollernalb  

DRK Kreisverband Zollernalb e.V. 
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Uhr; Dienstag: 14:00 – 17:00 Uhr; Mittwoch: 10:00 – 
13:00 Uhr; Donnerstag: 15:00 – 18:00 Uhr; Freitag: 
10:00 – 13:00 Uhr.  
Zaubern Sie anderen Menschen ein Lächeln ins 
Gesicht, indem Sie Ihre gut erhaltenen, gebrauchten 
Kleider, Schuhe, Accessoires oder Ihren 
Modeschmuck direkt im DRK Kleiderladen in 
Balingen abgeben. 
Sie können bei uns schöne Geschenk-
Wertgutscheine erwerben. Unterschiedliche Motive 
haben Sie zur Auswahl, lassen Sie einfach Ihren 
gewünschten Betrag eintragen und verschenken Sie 
Freude! 
Gerne können Sie mit EC-Karte bezahlen. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
Die DRK-Reisebegleiter laden am Dienstag, 
28.05.2024 zur Tagesreise „Spargelfahrt an den 
Kaiserstuhl“ ein. Die Fahrt führt ins Markgräflerland. 
Im beschaulichen Örtchen Heitersheim befindet sich 
das Weingut Lampp. Im südlichsten deutschen 
Weingebiet gibt es in der hofeigenen Sulzbach-
Straussi Spargel und Wein zum Genießen. Auf der 
Rückfahrt durch den schönen Schwarzwald wird in 
einem Cafe eine Kaffeepause eingelegt. Die 
Reiselustigen werden selbstverständlich von 
unseren versierten, ehrenamtlichen DRK-
Reisebegleiter/-innen betreut. Auch Nichtmitglieder 
des DRK dürfen sehr gerne teilnehmen. DRK-
Reiseprospekt 2024 sowie nähere Informationen 
beim DRK-Kreisverband Zollernalb e.V., Frau Elvira 
Brünle unter Telefon 07433 9099843. 
 

Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer 
dualen Ausbildung krisensichere 
Zukunftsperspektiven für den Start in die berufliche 
Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2024   
843 Lehrstellen in 543 Betrieben und für das Jahr 
2025 bereits 215 Lehrstellen in 132 Betrieben 
veröffentlicht. Außerdem sind 500 Praktikumsplätze 
ausgeschrieben. 
 
Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie 
folgt aus:  
Für das Ausbildungsjahr 2024 sind aktuell 153 
Lehrstellen in 101 Betrieben ausgeschrieben und 46 
Ausbildungsplätze in 27 Betrieben für 
2025  (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In 
der Praktikabörse sind außerdem 154  

 
 
Praktikumsplätze veröffentlicht. 
 
Für 2024 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die 
meisten Auszubildenden in folgenden Berufen 
(jeweils m/w/d) gesucht: 20 Anlagenmechaniker für 
Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik, 1 
Automobilkaufmann/-frau, 1 Baugeräteführer, 4 
Beton- und Stahlbetonbauer, 14 Elektroniker, 1 
Fachlagerist, 1 Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk-Fleischerei,  2 
Fahrzeuglackierer, 4 Feinwerkmechaniker, 1 
Fleischer, 1 Gebäudereiniger, 4 Gerüstbauer/-innen, 
6 Glaser, 3 Hörakustiker, 1 Industriemechaniker, 1 
Informationselektroniker, 1 Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker, 6 Kaufmann/-frau für 
Büromanagement, 1 Klempner, 6 
Kraftfahrzeugmechatroniker, 2 Land- und 
Baumaschinenmechatroniker, 15 Maurer, 1 Maurer- 
Studiengang, 3 Mechatroniker für Kältetechnik, 4 
Metallbauer, 3 Präzisionswerkzeugmechaniker, 6 
Raumausstatter, 2 Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker, 1 Straßenbauer, 1 
Stuckateur, 2 Stuckateur-Ausbildung zum Ausbau 
Manager,  1 Technischer Systemplaner- 
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik, 8 Tischler 
und 8 Zimmerer. 
 

Handwerkskammer Reutlingen  
 

http://www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche

